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A. PRÜFUNGSAUFTRAG

In der Stifterversammlung der

BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG

BIELEFELD

(im Folgenden auch 'Stiftung' genannt)

am 10. Oktober 2024 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 be stellt. In
Aus füh rung des uns vom Vorstand der Stiftung erteilten Auftrages, ha ben wir

 - den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 (Anlagen I, II und III) und
 - die Buchführung

nach den §§ 316 ff. HGB und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Durchführung von Ab-
schlussprü fungen geprüft.

Die Stiftung lässt ihren Jahresabschluss freiwillig prüfen.

Wir haben auch den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 geprüft und dazu eine
un ein ge schränk te Be schei ni gung erteilt; wir ver wei sen auf unseren Be richt vom
5. September 2024.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Einhaltung der gesetzlichen Vor schrif ten
über den Jahresabschluss sowie die Beachtung der Grund sätze ord nungs mä ßi ger Buch-
führung und der ergänzenden Bestimmungen der Stiftungssatzung über den Jah resab schluss
geprüft. Die Prüfung der Einhal tung anderer ge setz licher Vor schriften ge hör te nur in soweit zu
den Aufgaben unse rer Ab schluss prüfung, als sich dar aus üblicher weise Rück wir kun gen auf
den Jahresab schluss erge ben. Die Aufde ckung und Auf klärung straf rechtli cher Tatbestän de,
wie z.B. Untreu ehandl ungen oder Unter schla gungen sowie die Feststel lung au ßerhalb der
Rech nungsle gung be gangener Ord nungswi drigkeiten waren nicht Ge gen stand unserer Ab-
schluss prü fung. Art und Ange mes senheit des Versiche rungsschut zes haben wir auf tragsge-
mäß nicht ge prüft. Wir bestäti gen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unse rer Ab-
schlussprüfung die an wend ba ren Vor schriften zur Un abhängig keit be ach tet ha ben.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren fest ge hal-
ten. Un sere Prüfungsarbeiten wurden am 15. August 2025 abgeschlossen.

Unsere Berichterstattung erfolgt in Übereinstimmung mit dem Prüfungsstandard „Grund-
sätze ord nungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" i. V. m. dem Prü fungs standard
"Prüfungen von Stif tun gen" des In sti tuts der Wirtschafts prüfer (IDW). Zu der von uns er teil ten
Be scheini gung ver wei sen wir auf Ab schnitt E.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Ver hältnis
zu Drit ten, die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt schafts-
prüfungsgesell schaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 (Anlage VII) maßge bend.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Stiftung.

Mader & Peters
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B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Lage der Stiftung

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Zur Darstellung der Lage der Stiftung in Jahresabschluss und Lagebericht durch den Vor stand
können wir als Abschlussprüfer nicht Stellung nehmen, da vom Vorstand zu läs sig er weise kein
La gebericht erstellt wurde.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss nach den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie die er gän zen den Regelungen der Satzung.

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses, die Errichtung eines internen
Kontrollsystems sowie die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben, lie gen in der Ver ant wor-
tung des Vor stands der Stif tung. Un se re Auf ga be ist es, die se Un ter lagen un ter Ein be zie hung
der Buch führung und die ge mach ten An ga ben im Rah men ei ner pflicht ge mä ßen Prü fung zu be-
urtei len.

Art und Umfang unserer Prüfung entspricht den §§ 316 ff. HGB sowie den ergänzenden Prü-
fungs stan dards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW). Danach ist die Prüfung so zu pla nen
und durch zufüh ren, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchfüh-
rung frei von wesentlichen Män geln ist.

Unsere Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand der geprüften Stiftung oder die
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Vorstandes zugesichert werden kann.

Unsere Prüfungshandlungen wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung des Ri si ko-
profils und der Ergebnisse einer etwaigen Prüfung des rechnungslegungsbezoge nen in ter nen
Kontrollsys tems, der Organisation des Rechnungswesens und der Bedeu tung der Prü fungsge-
biete ausge wählt. Unsere Prüfungshandlungen wurden auf der Basis von Stich pro ben unter Be-
rücksichtigung unserer Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirt schaftliche und
rechtliche Umfeld, unserer Erwar tungen über mögliche Feh ler sowie der An gaben in Buchfüh-
rung und Jahresabschluss durchgeführt. Soweit wir es für er forderlich hiel ten, ha ben wir das
System der rech nungslegungsbezo genen inter nen Kontrollen geprüft und beur teilt, ohne aller-
dings eine detaillierte System analyse vorzu nehmen.

Die in den Anlagen V bis VI enthaltenen Angaben wurden auf Plausibilität hin überprüft, oh ne
eine vollständige Prüfung der enthaltenen Angaben vorgenommen zu haben.

Der Vorstand der Stiftung hat uns alle verlangten Aufklärungen und Nach wei se bereit wil lig er-
bracht. Nach der vom Vorstand abgegebenen Vollständig keitserklä rung sind in der Bi lanz die
Ver mögens- und Schuldposten vollständig enthalten. Nach der Voll ständig keitser klärung be-
standen am Bilanzstichtag keine weiteren angabe pflichtigen Haf tungs ver hältnisse sowie sonsti-
ge fi nanzielle Verpflichtungen, als sie aus der Bilanz oder dem Anhang ersicht lich sind.

Ein vom Stiftungsvorstand unterschriebenes Exemplar des Jahresabschlusses haben wir er hal-
ten.

Mader & Peters
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Unsere Prüfung ergab die formale und materielle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung ent spre-
chend den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen ent nom menen
In formatio nen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresab-
schluss.

Die Buchführung sowie der Jahresabschluss wird durch die HLB Dr. Stückmann und Partner
mbB Wirt schafts prüfungs gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft erstellt. Die Organisation
der Buchhal tung, der Da tenf luss und das Beleg wesen er mög li chen die vollständige, richtige,
zeitgerechte und geord nete Er fassung und Bu chung der Ge schäfts vorfälle.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontroll-
system er mög li chen die Si cher heit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Da-
ten zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Unsere Prüfung ergab, dass im Jahresabschluss die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch füh-
rung und die Nor men der Stiftungssatzung beachtet sind. Die Bi lanz und die Über schuss- und
Mittelverwendungsrechnung sind ord nungsgemäß aus der Buchfüh rung und den wei teren ge-
prüf ten Un terla gen ab geleit et. Der Stetigkeitsgrundsatz nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde
beachtet.

Der Vorjahresabschluss wurde am 10. Oktober 2024 festgestellt.

3. Lagebericht

Die Stiftung hat zulässigerweise keinen Lagebericht aufgestellt.

4. Mittelverwendung und Vermögen

Die Stiftung ist gemeinnützig und mildtätig und hat im Prüfungszeitraum Verwendungen in Hö-
he von T€ 264 im Sinne der Satzung für das Geschäftsjahr 2024 ausgeschüt tet.

Das Grundstockkapital, bestehend aus Errichtungskapital und Zustiftungen, betrug zum Bi-
lanz stichtag T€ 3.608.

Ferner wurden zum Bilanzstichtag Ergebnisrücklagen, eine Kapitalrücklage und eine Um-
schich tungs rück la ge in Hö he von insgesamt T€ 1.931 ausgewie sen, so dass das ge samte Ei-
genkapital zum Bi lanz stich tag T€ 5.539 be trägt und somit das Stif tungs vermögen er hal ten wur-
de.

Mader & Peters
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Die Stiftung ist nach § 6 Abs. 1 des nordrhein-westfälischen Stiftungsgesetzes verpflichtet, ei-
ne Jahresabrechnung mit einer Vermögensübersicht und einen Bericht über die Erfüllung des
Stiftungszweckes zu erstellen.

Nach § 6 Nr. 7 der Satzung ist die Stiftung verpflichtet, über ihr Vermögen sowie über ihre Ein-
nahmen und Ausgaben Buch zu führen und nach dem Ende des Geschäftsjahres ei nen  Jah-
resabschluss in der Form einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung zu erstel len.

Entgegen der Empfehlung im IDW RS FAB 5 werden die Treuhandstiftungen nicht als Son-
derposten am Ende der Bilanz ausgewiesen. Alle maßgeblichen Informationen zu den Treu-
handstiftungen wurden jedoch in einem freiwillig aufgestellten Anhang ausgewie sen.

Die Stiftung wendet freiwillig das strenge Niederstwertprinzip bei der Bewertung des Fi-
nanzanlagevermögens an.

Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben der Stiftung zu den Bilanzierungs- und Be wer tungs-
me thoden im freiwillig erstellten Anhang.

Unsere Prüfung ergab, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grund sät ze
ord nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermö gens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt.

III. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung ist allein durch die Verfolgung des ge-
mein nüt zigen Stiftungszwecks geprägt. Die Stiftung ist selbstlos tätig. Die Finanzie rung der
Stif tung er folgt durch Spenden, Zustiftungen, dem Ergebnis des Zweckbetriebes und den Er trä-
gen aus der Ver wal tung der Fi nanz anla gen.

Die Einnahmen werden ausschließlich und unmittelbar für den Stiftungszweck verwendet.

Die Bielefelder Bürgerstiftung verwaltet als Treuhänderin neben dem eigenem Stiftungskapi tal
weitere nicht rechtsfähige Stiftungen.

Haftungsverhältnisse

Bezüglich der Haftungsverhältnisse der Stiftung gemäß § 251 HGB verweisen wir auf die An ga-
ben der Stiftung im Anhang. Danach bestehen wie in den Vorjahren keine Haftungsver-
hältnisse.

Mader & Peters
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E. WIEDERGABE DER BESCHEINIGUNG UND SCHLUSSBEMERKUNG

Dem Jahresabschluss wurde folgende Bescheinigung des Abschlussprüfers erteilt:

"BESCHEINIGUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bielefelder Bürgerstiftung:

Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-
ber 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2024 sowie dem Anhang einschließlich der Dar stel lung der Bilanzie rungs- und
Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspre chen
Buch füh rung und der bei ge füg te Jah res ab schluss nach un se rer pflicht ge mä ßen Prü fung den
Grund sät zen ei ner ord nungsge mä ßen Rech nungsle gung, den ge setzli chen Vor schriften und
der Sat zung. Die Prü fung der Er hal tung des Stif tungsver mö gens und der sat zungsge mäßen
Ver wendung der Er träge des Stif tungsver mögens hat keine Ein wen dun gen ergeben."

Bielefeld, den 15. August 2025

BRL Mader & Peters GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

           Andreas Mader               Frank Balsmann
          Wirtschaftsprüfer              Wirtschaftsprüfer

* * *

Bei Veröf fentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der be stätigten Fas sung ab w ei-
chenden Form bedarf  es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Be stätigungsver merk zi tiert
oder auf unse re Prüfung hingew iesen w ird; w ir w eisen insbesondere auf  § 328 HGB hin.

Mader & Peters



ANLAGE I

BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG, BIELEFELD

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

A K T I V A P A S S I V A
2024 2023 2024 2023

€ € € €

A. ANLAGEVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Sachanlagen I. Grundstockkapital
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 1. Errichtungskapital 172.000,00 172.000,00

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 434.000,31 235.562,31 2. Zustiftungskapital 3.435.578,30 3.025.515,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 542,00 1.241,00 - davon Stiftungsfonds: € 1.880.418,30

(Vorjahr € 1.470.555,00)
434.542,31 236.803,31 II. Kapitalrücklagen 342.500,31 235.562,31

III. Ergebnisrücklagen
II. Finanzanlagen 1. Gebundene Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO 1.294.279,37 1.424.034,45

1. Beteiligungen 197.679,94 204.313,81 2. Allgemeine Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 266.911,72 253.807,13
2. Wertpapiere aus Kapital für allgemeine Stiftungszwecke 3.734.038,67 4.103.935,99 3. Rücklage für Wiederbeschaffung WG

 gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO 15.000,00 15.000,00
3.931.718,61 4.308.249,80 IV. Umschichtungsergebnisse inkl. Abschreibungen und

Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens 12.238,35 -26.803,70
4.366.260,92 4.545.053,11

5.538.508,05 5.099.115,19

B. UMLAUFVERMÖGEN
B. KÜNFTIGE EIGENKAPITAL- ODER SPENDENZUGÄNGE AUS

I. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände aus NOCH NICHT ERFÜLLTEN VERMÄCHTNISSEN UND NOCH
noch nicht erfüllten Vermächtnissen und noch nicht NICHT ABGEWICKELTEN ERBSCHAFTEN 35.000,00 0,00
abgewickelten Erbschaften 353.363,30 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände C. RÜCKSTELLUNGEN 2.000,00 2.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände 21.025,70 14.463,78

III. Guthaben bei Kreditinstituten 860.341,68 569.542,97 D. VERBINDLICHKEITEN

1.234.730,68 584.006,75 I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.950,00 6.695,83
II. Sonstige Verbindlichkeiten 19.533,55 21.248,84

25.483,55 27.944,67

5.600.991,60 5.129.059,86 5.600.991,60 5.129.059,86



ANLAGE II
Blatt 1

BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG, BIELEFELD

ÜBERSCHUSS- UND MITTELVERWENDUNGSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

2024 2023
€ €

I. Vermögensverwaltung

1. Miet- und Pachterträge 24.582,73 23.926,34
2. Zinsen und ähnliche Erträge aus Kapital für allgemeine

Stiftungszwecke 117.560,71 93.324,44
3. Gewinne aus dem Abgang von Wertpapieren

des Anlagevermögens 86.999,88 85.830,80
4. Erträge aus Zuschreibungen auf Wertpapiere des Anlage-

vermögens 13.740,62 94.888,43
5. Abschreibungen auf Grundbesitz -13.062,00 -7.062,00
6. Grundbesitzabgaben -39.937,48 -11.102,01
7. Personalkosten -2.500,00 -2.500,00
8. Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Anlage-

vermögens aus Kapital für allgemeine Stiftungszwecke -20.043,13 -2.495,63
9. Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens -41.655,32 -58.350,51

10. Sonstige Ausgaben -29.676,27 -26.156,82
11. Ergebnis Vermögensverwaltung 96.009,74 190.303,04

II. Ideeller Bereich

1. Spenden 170.129,08 284.603,83
2. Sonderzuweisung aus Erbschaften 0,00 570.500,00
3. Sonstige Erträge 150,00 0,00
4. Personalkosten Verwaltung -44.538,10 -39.848,09
5. Abschreibungen auf Sachanlagen -699,00 -1.567,04
6. Sachkosten Verwaltung -34.349,29 -46.659,40
7. Mittelverwendung

- Projektförderung Spendenabflüsse -263.940,68 -281.583,84
- Projektförderung Personalkosten -49.400,00 -51.200,00

8. Ergebnis ideeller Bereich -222.647,99 434.245,46

III. Zweckbetrieb

1. Umsatzerlöse 36.635,52 37.205,56
2. Materialaufwand -5.918,90 -5.937,04
3. Personalkosten -3.500,00 -3.500,00
4. Ergebnis Zweckbetrieb 27.216,62 27.768,52

IV. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

1. Umsatzerlöse 15.752,09 17.831,94
2. Personalkosten -4.500,00 -4.500,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.500,90 -2.346,46
4. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 8.751,19 10.985,48



ANLAGE II
Blatt 2

BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG, BIELEFELD

ÜBERSCHUSS- UND MITTELVERWENDUNGSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

V. Stiftungsergebnis gesamt -90.670,44 663.302,50
VI. Inanspruchnahme der zweckgebundenen Rücklage 324.102,99 344.863,41
VII. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage -194.347,91 -835.018,79
VIII. Einstellung in den Posten Umschichtungsergebnisse -39.042,05 -119.873,09
IX. Einstellung / Inanspruchnahme der Kapitalrücklage 13.062,00 7.062,00
X. Einstellung in die allgemeinen Rücklage -13.104,59 -60.336,03

XI. Bilanzgewinn 0,00 0,00



ANLAGE III
Blatt 1

BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG

BIELEFELD

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

A. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Überschuss- und
Mittelverwendungsrechnung

Die Vorschriften des BGB regeln die Rechnungslegungspflichten für Stiftungen nur dahinge-
hend, dass die Feststellbarkeit einer etwaigen Überschuldung gewährleistet sein muss. Sie be-
stimmen im Übrigen allgemein, dass ein Rechenschaftspflichtiger dem Berechtigten eine die
geordnete Zusam menstellung der Einnahmen und der Ausgaben enthaltende Rechnung mitzu-
teilen und ggf. ein Be standsverzeichnis vorzulegen hat. Diese Vorschriften sind nur auf Min-
destanforderungen für die Rechenschaftspflicht und nicht auf eine externe Rechnungsle gung
ausgerichtet.

Die Regelung der Rechnungslegung von Stiftungen ist den Landesstiftungsgesetzen über-
lassen. Die Rechnungslegung von Stiftungen ist somit in erster Linie in den Stiftungsge set zen
der einzel nen Bundesländer geregelt bzw. ergibt sich subsidiär aus dem BGB. Eine aus-
drückliche Verpflich tung der Stiftung zur laufenden ordnungsmäßigen Buchführung ent hält die
landesgesetzliche Re gelung in Nordrhein-Westfalen (§ 7 Abs. 1 StiftG NRW). Da nach ist der
Vorstand der Stiftung ver pflichtet, innerhalb von zwölf Monaten nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres eine Jahresabrechnung mit einer Vermögensübersicht aufzustellen, die um ei nen
Bericht über die Erfüllung des Stiftungs zwecks zu ergänzen ist (Mittelverwendungsaufstellung).

Der zur Aufstellung der Jahresabrechnung verpflichtete Vorstand hat auch über die Aus übung
von Ermessensspielräumen (u. a. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen) zu ent scheiden.
Anstelle einer Jahresabrechnung kann auch eine Bilanzierung erfolgen. Der Vor stand der Biele-
felder Bürgerstiftung (BBS) hat freiwillig eine Bilanz und eine Gewinn- und Ver lust rechnung
(Überschuss- und Mittelverwendungsrechnung im Folgenden) gemäß HGB aufge stellt. Die
Maß ga ben des IDW RS FAB 5 (IDW Stel lung nah me zur Rechnungslegung von Stiftun gen)
dien ten da bei als Rah men, so weit an ge mes sen und sinnvoll.

Die Bilanz und die Überschuss- und Mittelverwendungsrechnung sind nach den han dels rechtli-
chen Vor schrif ten über die Rech nungslegung von Kapitalge sell schaf ten aufge stellt. Er leich-
terun gen für klei ne Kapitalgesell schaften wurden bei der Er stel lung des Jahres ab schlusses in
An spruch ge nom men. Ein Lagebe richt wurde dement spre chend nicht gefer tigt. Für die Über-
schuss- und Mit telverwendungsrechnung wird das Ge samtkos tenver fahren sinngemäß an-
gewandt.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO).



ANLAGE III
Blatt 2

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu den handelsrechtlich aktivie rungs-
pflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Ab schreibungen. Auf
die Aktivie rung von Grund- und Bodenanteilen bei einer Eigen tumswohnung wird mit Blick auf
die Wesentlich keit verzichtet, nur der reine Gebäude wert wurde in Höhe des ange nommenen
Marktwertes bei vorsichtiger kaufmännischer Schätzung (EUR 100.000,00, Rest buchwert per
31.12.2024 EUR 75.000,00) aktiviert.

Bei der Eigentumswohnung "Voltmannstraße" wurde der aufgewendete hälftige Kaufpreis so wie
der zu Marktpreisen bewertete weitere hälftige Erbanteil in Höhe von zusammen EUR
159.000,00 auf einen Anteil des Grundstücks in Höhe von EUR 55.921,31 und auf ei nen Ge bäu-
dewert in Höhe von EUR 103.078,69 (Restbuchwert per 31.12.2024 EUR 97.579,00) auf ge teilt
bzw. aktiviert.

Bei der Eigentumswohnung „Werther Straße 74 Whng. 2“ wurde im Zuge der Erfassung des Er-
bes Rohlmann/Saatkörnchen ein geschätzter Marktwert von EUR 120.000,00 aktiviert, auf die
Aktivierung von Grund- und Bodenanteilen wird mit Blick auf die Wesentlichkeit verzichtet. Eine
weitere Wohnung „Werther Straße 74 Whng. 6“ wird per 31.12.2024 mit dem Erlöswert aus
2025 in Höhe von EUR 91.500,00 bilanziert. Die Aktivierung beider Wohnungen erfolgte mit
deutlichem zeitlichen Nachlauf zur Testamentseröffnung in 2022, da sich zum einen die Testa-
mentsvollstreckung noch in der Abwicklungsphase befindet, zum anderen erhebliche Schäden
in der Gebäudesubstanz und zugleich Mietausfall zu beklagen war. Die Substanzschäden in
der Wohnung „Werther Straße 74 Whng. 6“ waren insbesondere durch Verwohnen so stark,
dass wirtschaftlich nur ein Verkauf in 2025 in Betracht gezogen werden konnte. Auf der Passiv-
seite wird die Wohnung "Werther Straße 74, Whng. 6" unmittelbar als Zustiftung Saatkörn-
chen/Rohlmann erfasst, während die Wohnung „Werther Straße 74 Whng. 2“ der Kapitalrückla-
ge für Grundbesitz zugeordnet wurde.

Die geschätzten Nutzungsdauern der Eigentumswohnungen werden mit 20 bis 50 Jahren an ge-
nom men.

Das Finanzanlagevermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten aktiviert. Bei Zugang
durch Erb schaften wurden vorsichtig geschätzte Zeitwerte aktiviert. Bei einer gegenüber den
histo ri schen Anschaffungskosten zum Abschlussstichtag eingetretenen Wertminderung wird
auf den niedriegeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Gemäß IDWD RS FAB 5 werden ein-
getretene Wert veränderungen in der Posi tion "Umschichtungsergebnisse" als Be standteil des
Eigenkapitals aus ge wie sen bzw. bi lan ziert. Zum 31.12.2024 wer den in die sem Zusammenhang
sämtliche Fi nanz an lagen in Hö he von EUR 3.931.718,61 (Buchwert) dem Grundstockvermögen
und den Zu stif tungen zu ge ordnet. So fern der Grund für die Wert min derung weggefallen ist, wer-
den Wert aufholun gen vorgenom men, maximal bis zur Obergren ze der historischen Anschaf-
fungsko sten. Bei Wert aufholun gen wer den zu nächst mögliche negative Bestandteile in den Um-
schichtungsergeb nissen ausgeglichen.

Bei den Zugängen aus dem Erbe Huber (Windpark am Saubusch, Windpark Zodel, Maritim In-
vest, Buss Global) hat sich nachträglich herausgestellt, dass sich hierin stille Reserven bis zu
TEUR 20 befinden können
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Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bzw. den An-
schaffungsko sten angesetzt. Die Sonstigen Forderungen und Vermögensgegenstände aus
noch nicht erfüllten Ver mächt nissen und noch nicht abgewickelten Erbschaften sind mit den
vorsichtig geschätzten fiktiven Anschaffungskosten zum Erwerbszeitpunkt angesetzt. Sofern
notwendig, wurde eine Be wertung mit dem niedrige ren beizulegen den Wert vor ge nommen.

Zum Jahresende betreffen EUR 35.000,00 den vorsichtig geschätzten Wert aus der Restab-
wicklung des Erbes Weking und EUR 318.363,30 EUR den noch offenen Betrag aus Geldver-
mögen aus dem Erbe Rohlmann/ Saatkörnchen. Letzterer Betrag wurde per 31.12.2024 unmit-
telbar als Zustiftung Erbe Rohlmann/Saatkörnchen zugeordnet.

Die Be wertung der Guthaben bei Kreditinstituten er folgt zum Nenn wert.

Die Rücklagen inklu sive der Rück lagen der Stiftungsfonds wer den ge mäß den Vorga ben der
Stellungnahme IDW RS FAB 5 und den steuerlichen Vorga ben der Abgabenord nung geführt.

Die Rückstellungen sind mit dem nach ver nünftiger kauf män nischer Beurtei lung notwendigen
Erfüllungs betrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungs betrag an gesetzt.



ANLAGE III
Blatt 4

Die Stiftung verwaltet zum Stichtag treuhänderisch drei rechtlich unselbständige Stiftungen.
Die treuhänderisch gehaltenen Vermögensgegenstände der jeweiligen Stiftungen werden bei
der Biele felder Bürgerstiftung nicht in der Bilanz dargestellt, da es sich nicht um eigenes Ver-
mögen handelt. Die Bielefelder Bürgerstiftung führt für jede Treuhandstiftung stattdessen ei nen
eigenen Bilanzie rungs- und Buchführungskreis.

Die Vermögens ver hältnisse der Treuhandstiftungen stellen sich zum 31. Dezember 2024 wie
folgt dar:

€
1. Stiftung Michael Skopp

a) Finanzanlagevermögen 0,00
b) Sonstige Vermögensgegenstände 0,00
c) Bankbestand 44.399,66
d) Grundstockvermögen 25.000,00
e) Gebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO 4.058,99
f) Allgemeine Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 14.840,67
g) Mittelvortrag 0,00
h) Sonstige Verbindlichkeiten 500,00
i) Stiftungsergebnis 2.138,65

2. Werner Eick Stiftung
a) Finanzanlagevermögen 91.288,35
b) Sonstige Vermögensgegenstände 0,00
c) Bankbestand 2.034,33
d) Grundstockvermögen 100.000,00
e) Gebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO -7.356,21
f) Allgemeine Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00
g) Mittelvortrag 178,89
h) Sonstige Verbindlichkeiten 500,00
i) Stiftungsergebnis 4.071,78

3. Helga und Ulrich Zierold Stiftung
a) Finanzanlagevermögen 1.422.160,45
b) Sonstige Vermögensgegenstände 0,00
c) Bankbestand 53.629,46
d) Grundstockvermögen I (Errichtungskapital) 1.000.000,00
e) Grundstockvermögen II (Zustiftungskapital) 600.000,00
f) Gebundene Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO 0,00
g) Allgemeine Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 0,00
h) Mittelvortrag 0,00
i) Sonstige Verbindlichkeiten 7.285,90
j) Umschichtungsrücklage aus Abschreibung und -109.794,90

Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens
k) Stiftungsergebnis -21.701,09
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C. Sonstige Angaben

Die Anzahl der Mitarbeiter betrug in 2024 drei.

Mitglieder des Stiftungsvorstands

Die Stiftung hat (Stand Dezember 2024) acht Vorstandsmitglieder:

- Frau Viktoria Preadicow und Herr Wolfang Borgert als Vorsitzende

- Herr Sven Martell (stell. Vorsitzender)

- Frau Kathrin Stühmeyer-Halfar

- Frau Susana Streitbörger

- Frau Claudia Buse

- Frau Dr. Anja Padberg

- Herr Dr. Martin Blome

Bielefeld, 6. August 2025

Bielefelder Bürgerstiftung

Viktoria Preadicow Wolfgang Borgert

Dr. Martin Blome Claudia Buse

Sven Martell Dr. Anja Padberg

Susana Streitbörger Kathrin Stühmeyer-Halfar
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BESCHEINIGUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-
ber 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2024 sowie dem Anhang einschließlich der Dar stel lung der Bilanzie rungs- und
Bewertungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspre chen
Buch füh rung und der bei ge füg te Jah res ab schluss nach un se rer pflicht ge mä ßen Prü fung den
Grund sät zen ei ner ord nungsge mä ßen Rech nungsle gung, den ge setzli chen Vor schriften und
der Sat zung. Die Prü fung der Er hal tung des Stif tungsver mö gens und der sat zungsge mäßen
Ver wendung der Er träge des Stif tungsver mögens hat keine Ein wen dun gen ergeben."

Bielefeld, den 15. August 2025

BRL Mader & Peters GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

           Andreas Mader               Frank Balsmann
          Wirtschaftsprüfer              Wirtschaftsprüfer

* * *

Bei Veröf fentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der be stätigten Fas sung ab w ei-
chenden Form bedarf  es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Be stätigungsver merk zitiert
oder auf unse re Prüfung hingew iesen w ird; w ir w eisen insbesondere auf  § 328 HGB hin.
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BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG

BIELEFELD

DARSTELLUNG DER RECHTLICHEN VERHÄLTNISSE

I. Anerkennung und Stiftungssatzung

Die Stiftung hat ihren Sitz in Bielefeld und wurde von der Bezirksregierung Detmold mit Schrei-
ben vom 1. Oktober 2002 anerkannt.

Die Satzung der Stiftung wurde zuletzt am 17. Oktober 2023 geändert. Die Änderung wurde mit
Schreiben vom 6. November 2023 von der Bezirksregierung Detmold genehmigt.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich unmittelbar gemein nüt zige und steuerbegünstigte Zwe cke
im Sinne der Abgabenordnung. Die Stiftung dient der Stadt Bielefeld, der Jugend- und Alten hilfe,
der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung sowie dem öffentlichen Ge sund heits wesen.
Sie fördert darüber hinaus Bedürftige i. S. d. § 53 AO. Zusätzlich dient die Stif tung der Wis-
senschaft, indem sie bestimmte Fördermaßnahmen wissen schaftlich begleitet und deren Er-
gebnisse veröffentlicht.

Zweck der Stiftung ist gemäß § 58 Nr. 1 AO auch die Beschaffung von Mitteln für die Ver wirk-
lichung der vorstehend genannten steuerbegüns tigten Zwecke einer anderen Körper schaft oder
Körper schaft des öffent lichen Rechts. Die Beschaffung von Mitteln für eine an dere Kör perschaft
setzt vor aus, dass diese selbst steuerbegünstigt ist.

Die Stiftungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch die Förderung und Entwick lung von
Projekten auf den vorstehend genannten Tätigkeitsfeldern. Dazu gehört auch der Be trieb, die
Unterhaltung oder Unterstützung entsprechender Einrichtungen auf diesen Tätig keitsfel dern.

Die Stiftung darf auch andere selbstständige oder unselbstständige steuerbefreite Stiftun gen
verwalten und deren Trägerschaft übernehmen.

Mader & Peters
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II. Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus einem Errichtungskapital von € 172.000,00 und einem Zustif-
tungskapital in Höhe von insgesamt € 3.435.578,30. Das Eigenkapital setzt sich zum Bilanz-
stichtag wie folgt zu sam men:

2024 2023
€ % € %

Errichtungskapital 172.000,00 4,8 172.000,00 5,3

Zustiftungskapital
Allgemein 1.555.160,00 43,1 1.554.960,00 48,6
Junker Stiftungsfonds 550.000,00 15,1 550.000,00 17,1
Lia und Hans-Walter Wilker
 Stiftungsfonds 500.000,00 13,8 500.000,00 15,5
Saatkörnchen Stiftungsfonds
 (Frau Dr. Rohlmann) 429.863,30 11,9 20.000,00 0,6
Kutschera Stiftungsfonds 120.000,00 3,3 120.000,00 3,8
Oltrogge Stiftungsfonds 60.000,00 1,7 60.000,00 1,9
Eckeberg Stiftungsfonds 60.000,00 1,7 60.000,00 1,9
Hücobi-Stiftungsfonds 50.000,00 1,4 50.000,00 1,6
Ingrid und Michael Krapp
 Stiftungsfonds 25.000,00 0,7 25.000,00 0,8
Inner Wheel Stiftungsfonds 20.555,00 0,6 20.555,00 0,6
Schattmann Stiftungsfonds 15.000,00 0,4 15.000,00 0,5
Lebensfreude Stiftungsfonds 10.000,00 0,4 10.000,00 0,5
Margot Plöhn Stiftungsfonds 10.000,00 0,3 10.000,00 0,3
Dr. Werner Efing-Stiftungsfonds 10.000,00 0,3 10.000,00 0,3
Inklusionsfonds Jürgen Stockmeyer 10.000,00 0,3 10.000,00 0,3
Dr. Detlef Kuhlmann-Stiftungsfonds 10.000,00 0,3 10.000,00 0,3

3.435.578,30 95,2 3.025.515,00 94,6

3.607.578,30 100,0 3.197.515,00 100,0

Bei der Aufsstellung des Jahresabschlusses wurde aus dem Erbe von Frau Dr. Rohlmann
€ 409.863,30 in den Stiftungsfonds Saatkörnchen eingestellt.

III. Stiftungsorgane

Satzungsmäßige Organe der Stiftung sind die Stifterversammlung, der Stiftungsrat und der Vor-
stand der Stiftung.

Stifterversammlung

Die Stifterversammlung besteht aus den Gründungsstiftern, Zustiftern und -stifterinnen. Die Zu-
ge hörigkeit zur Stifterversammlung ist freiwillig und ist weder übertragbar noch vererbbar. Die
Stimmrechte in der Stifterversammlung richten sich nach der Höhe der geleisteten Beiträ ge
zum Stiftungskapital. Je € 2.000,00 gewähren eine Stimme.

Mader & Peters



ANLAGE V
Blatt 3

Die Anzahl aller Stimmen ei nes Mitglieds in der Stiftungsversammlung ist auf 10,0 % der ge-
samten Stimmrechte be grenzt.

Die Stifterversammlung wählt den Wirtschaftsprüfer und die Mitglieder des Stiftungsrates, da von
aus ge nom men sind der er ste Stiftungsrat und Nachwahlen im Stiftungsrat.

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei und maximal neun Personen. Die Amtszeit be-
trägt vier Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Der/ Die Vorsitzende des Stiftungsrates vertritt
die Stiftung gegenüber dem Vorstand und seinen Mitgliedern.

Der Stiftungsrat wacht über die Einhaltung des Stiftungszwecks.

Folgende Punkte unterliegen der Beschlussfassung des Stiftungsrates:

- die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Genehmigung des
  Wirtschaftsplanes für das folgende Haushaltsjahr

- Wahl, Entlastung und die Abberufung des Vorstandes.

Dem Stiftungsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

- Frau Anja Böllhof

- Frau Dr. Andrea Frank

- Frau Eva-Maria Mohn

- Frau Dr. Birgit Vemmer (stellvertretende Vorsitzende)

- Herr Dr. Bernd-Christian Balz

- Herr Daniel Oltrogge

- Herr Jarno Peters

- Herr Dr. Peter Peters  (Vorsitzender)

Stiftungsvorstand

Der Vorstand besteht mindestens aus dem/der Vorsitzenden, einem/r Stellvertreter/in, dem/ der
Schatz meister/in sowie zwei weiteren Personen. Der Vorstand führt die Stiftung. Er kann für die
Erledigung der Aufgaben der Stiftung einen oder mehrere Geschäftsführer bzw. Ange stellte be-
schäftigen.

Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Die Stiftung wird durch den/
die Vorsitzende/n des Vorstandes oder bei dessen Abwesenheit durch zwei Mitglieder des Vor-
standes gemeinsam vertreten.

Mader & Peters
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Dem Vorstand gehörten zum 31. Dezember 2024 folgende Mitglieder an:

- Frau Viktoria Praedicow (Vorsitzende)

- Herr Wolfgang Borgert (Vorsitzender)

- Herr Sven Martell (stellvertrender Vorsitzender und Schatzmeister)

- Frau Kathrin Stühmeyer-Halfar

- Frau Susana Streitbörger

- Frau Claudia Buse

- Frau Dr. Ana-Christina Padberg

- Herr Dr. Martin Blome

IV. Stiftungsversammlung

Auf der Stiftungsversammlung am 10. Oktober 2024 wurde unter anderem der folgen de Be-
schluss ge fasst:

- Bestellung der BRL Mader & Peters GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu er-
  beratungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024

V. Steuerrechtliche Verhältnisse

Die Stiftung wird beim Finanzamt Bielefeld-Innenstadt unter der Steuernummer 305/5971/0564
ge führt.

Der letzte Freistellungsbescheid zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer vom 6. Januar
2025 betrifft das Veran lagungsjahr 2023.

VI. Wesentliche Verträge

Die Stiftung hat die Verwaltung verschiedener nicht rechtsfähiger Stiftungen übernommen. Das
Ver mögen der Stiftungen wird als Sondervermögen geführt und nicht in der Bilanz der Biele-
felder Bürgerstiftung ausgewiesen.

Mader & Peters
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Stiftung Michael Skopp

Mit Treuhandvertrag vom 11. Juli 2006 übernahm die Bielefelder Bürgerstiftung als Treu hän derin
die Verwaltung der gemeinnützigen und nicht rechtsfähigen Stiftung Michael Skopp. Das über-
tragene Vermögen beträgt € 25.000,00. Das Vermögen ist sicher und ren tierlich an zule gen. Für
die Verwaltung der Stiftung erhält die Bielefelder Bürgerstiftung eine pauschale Ver gütung von 1
% des Stiftungskapitals. Zweck der Stif tung ist die För de rung des öffentli chen Ge sund heits we-
sens, da mit auch die Un terstüt zung all ge meiner, inno va tiver und kreati ver Pro jekte rund um die
Ge sund heit, vor allem in den Be rei chen Ge sund heits prä vention und Gesundheitsaufklärung so-
wie die För de rung von Bil dung und Erzie hung.

Werner Eick Stiftung

Mit Treuhandvertrag vom 22. Dezember 2008 hat sich die Bielefelder Bürgerstiftung als Treu hän-
de rin verpflichtet, die nicht rechtsfähige "Werner Eick Stif tung" zu er rich ten, das treuhän de risch
übertragene Vermögen i. H. v. € 100.000,00 se parat zu ver walten und die Mittel sat-
zungsgemäß zu verwenden. Für die Verwaltung der Stiftung erhält die Bielefelder Bürgerstif tung
ei ne Vergütung von mindestens 0,5 % des Stiftungsvermögens. Die Stiftung dient der För de rung
der Jugendhilfe und der Förderung von Kunst und Kultur.

Helga und Ulrich Zierold Stiftung

Mit Treuhandvertrag vom 8. Dezember 2015 hat sich die Bielefelder Bürgerstiftung als Treu-
händerin verpflichtet, die gemeinnützige Stiftung „Helga und Ulrich Zierold Stiftung“ als nicht
rechtsfähige Unterstiftung zu errichten. Das übertragene Vermögen beträgt € 1.000.000,00, da-
von können zur Verwirklichung des Stiftungszwecks innerhalb von mindestens zehn Jah ren
nach Gründung € 200.000,00 verbraucht werden. Am 11. September 2018 erfolgte eine Zustif-
tung in Höhe von € 200.000,00 in das Grundstockvermögen durch die Stifter Helga und Ulrich
Zierold. Für die Ver wal tung der Stif tung er hält die Bie le fel der Bür gers tif tung ei ne Ver gü tung von
0,5 % des Stif tungs ver mö gens zum 31. Dezember 2018. Zweck der Stif tung ist die För derung
der Erzie hung, Volks- und Be rufs bil dung ein schließlich der Stu den ten hilfe so wie die Förde rung
von Wissen schaft und For schung.

Mader & Peters
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BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG

BIELEFELD

DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES

B I L A N Z

A K T I  V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

2024 2023
€ €

Etagenwohnung Werther Straße 74, Wohnung 2 114.000,00 0,00
Etagenwohnung Voltmannstraße, Bielefeld 97.579,00 99.641,00
Etagenwohnung Werther Straße 74, Wohnung 6 91.500,00 0,00
Etagenwohnung Graf-von-Stauffenberg-Straße, 75.000,00 80.000,00
  Bielefeld
Grundstückswert Voltmannstraße, Bielefeld 55.921,31 55.921,31

434.000,31 235.562,31

Mader & Peters
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2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2024 2023
€ €

Büroeinrichtung 541,00 1.240,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 1,00

542,00 1.241,00

II. Finanzanlagen

1.       Beteiligungen

2024 2023
€ €

Paribus Trust GmbH, FHH Immobilienfonds 194.417,81 198.417,81
Beteiligungen an Kommanditgesellschaften
aus dem "Erbe Huber" 3.262,13 5.896,00

197.679,94 204.313,81

2.       Wertpapiere aus Kapital für allgemeine Stiftungszwecke

2024 2023
€ €

Depot VerbundVolksbank OWL 2.654.200,34 2.531.864,11
Depot Landesbank Baden-Württemberg
- Konto 9637660065 527.100,91 518.881,57
- Konto 9637655496 494.661,23 494.788,88
Depot DAB BNP Paribas Wilker
(Stiftungsfonds) 0,00 500.178,63
Depot Sparkasse Bielefeld 58.076,19 58.222,80

3.734.038,67 4.103.935,99

.

Mader & Peters
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B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände
aus noch nicht erfüllten Vermächtnissen und noch
nicht abgewickelten Erbschaften

2024 2023
€ €

Erbschaft Frau Dr. Rohlmann 318.363,30 0,00
Erbschaft Weking 35.000,00 0,00

Sonstige Vermögensgegenstände / Erbschaften 353.363,30 0,00

Ausgewiesen werden Forderungen und Vermögensgegenstände, die der Bielefelder Bür-
gerstiftung durch Erbschaften und Vermächtnisse zugewandt, die aber noch nicht endgül tig ab-
gewickelt wurden. Ergänzend verweisen wir auf die Ausführungen der Bielefelder Bürger- stiftung
im Anhang.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände

2024 2023
€ €

Treuhandgebühren 20.719,99 14.294,79
Umsatzsteuer laufendes Jahr 305,71 168,99

21.025,70 14.463,78

Mader & Peters



ANLAGE VI
Blatt 4

III. Guthaben bei Kreditinstituten

2024 2023
€ €

VerbundVolksbank OWL eG
- Konto 8311295511 87.547,81 133.050,16
Sparkasse Bielefeld
- Konto 44191328 544.327,00 6.689,65
- Konto 87512794 Geldmarktkonto 60.890,76 120.273,14
- Konto 44138345 50.058,14 109.814,78
- Konto 44187086 14.533,11 44.837,53
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
- Konto 4009000400 37.406,64 82.076,64
- Konto 4009000401 24.333,17 37.572,02
BNP Paribas S.A.
- Konto 3277505008 "Wilker" 2.456,74 6.918,10
Landesbank Baden-Württemberg
- Tagesgeldkonto 7006057452 38.126,15 25.544,64
- Konto 7006083804 593,11 325,89
PayPal 69,05 2.440,42

860.341,68 569.542,97

Mader & Peters
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P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. Grundstockkapital

1. Errichtungskapital

2024 2023
€ €

172.000,00 172.000,00

2. Zustiftungskapital

2024 2023
€ €

Verwendungsfreie Zustiftungen 1.555.160,00 1.554.960,00
Junker Stiftungsfonds 550.000,00 550.000,00
Lia und Hans-Walter Wilker Stiftungsfonds 500.000,00 500.000,00
Saatkörnchen Stiftungsfonds 429.863,30 20.000,00
Kutschera Stiftungsfonds 120.000,00 120.000,00
Oltrogge Stiftungsfonds 60.000,00 60.000,00
Eckeberg Stiftungsfonds 60.000,00 60.000,00
HÜCOBI Stiftungsfonds 50.000,00 50.000,00
Ingrid und Michael Krapp Stiftungsfonds 25.000,00 25.000,00
Inner Wheel Club Stiftungsfonds 20.555,00 20.555,00
Schattmann Stiftungsfonds 15.000,00 15.000,00
Lebensfreude Stiftungsfonds 10.000,00 10.000,00
Margot Plöhn Stiftungsfonds 10.000,00 10.000,00
Dr. Werner Efing-Stiftungsfonds 10.000,00 10.000,00
Inklusionsfonds Jürgen Stockmeyer 10.000,00 10.000,00
Dr. Detlef Kuhlmann-Stiftungsfonds 10.000,00 10.000,00

3.435.578,30 3.025.515,00

II.       Kapitalrücklage

2024 2023
€ €

342.500,31 235.562,31

Mader & Peters
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III.      Ergebnisrücklagen

1. Gebundene Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1
Nr. 1 AO

2024 2023
€ €

1.294.279,37 1.424.034,45

2. Allgemeine Rücklagen gemäß § 62 Abs. 1
Nr. 3 AO

2024 2023
€ €

266.911,72 253.807,13

3. Rücklage für Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern
gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO

2024 2023
€ €

Büroausstattung / Computer 15.000,00 15.000,00

IV.      Umschichtungsergebnisse inkl. Abschreibungen und
          Zuschreibungen des Finanzanlagevermögens

2024 2023
€ €

12.238,35 -26.803,70

Mader & Peters
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BIELEFELDER BÜRGERSTIFTUNG, BIELEFELD

ENTWICKLUNG DER ERGEBNISRÜCKLAGEN IM GESCHÄFTSJAHR 2024

1. Januar 2024 Zugänge Spenden Spendenabflüsse
Projektförderung

Dotierungen und Zuführungen
Inanspruchnahmen

Sonstige

Dividenden
Zinsen,

Personalkosten
Projektförderung

31. Dezember 2024
€ € € € € € €

GEBUNDENE RÜCKLAGEN/PROJEKTE

Projektrücklagen Bielefelder Bürgerstiftung
ALINE 67.394,51 7.700,00 -11.172,38 3.000,00 0,00 0,00 -4.900,00 62.022,13
Aufwind - Stipendien 117.049,72 30.815,00 -40.895,11 0,00 5.000,00 0,00 -19.600,00 92.369,61
Fit durch Frühstück 18.653,44 900,00 -1.350,00 0,00 0,00 0,00 -2.800,00 15.403,44
Lebensfreude Singen Seniorenprogramm 13.991,20 4.840,00 -11.835,00 0,00 0,00 0,00 -2.800,00 4.196,20
Musik im Kindergarten 11.598,98 0,00 -1.109,49 0,00 0,00 0,00 -700,00 9.789,49
JUBICO 12.000,00 0,00 -3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.960,00
Förderprojekte-Topf Divers 29.397,00 0,00 -46.470,55 0,00 57.673,55 0,00 -9.800,00 30.800,00
Safe Kids - Erste Hilfe 8.800,00 1.500,00 -2.770,00 0,00 2.202,72 0,00 -1.400,00 8.332,72
Safe Kids Schwimmen 30.204,33 20.350,00 -26.982,00 0,00 0,00 0,00 -2.800,00 20.772,33
Safe Kids - Vorsicht heiss 8.197,92 50,00 -6.045,20 0,00 -2.202,72 0,00 0,00 0,00
Bielefelder Stiftungsnetzwerk 9.025,00 0,00 -11.961,62 0,00 19.719,33 0,00 -1.400,00 15.382,71
Generationenbrücke 14.638,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.738,00
Kinder- und Jugendsportprojekt 35.182,71 0,00 0,00 0,00 -12.182,71 0,00 0,00 23.000,00
BieleFELD 2.390,52 2.376,38 -4.074,92 0,00 5.008,02 0,00 -700,00 5.000,00
#Wir helfen 23.557,36 0,00 0,00 0,00 -13.557,36 0,00 0,00 10.000,00
Kinderkultur 42.461,19 250,00 -26.120,00 27.216,62 0,00 0,00 -2.500,00 41.307,81Seniorenprogramm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kulturfonds 29.257,25 150,00 -21.700,00 0,00 22.292,75 0,00 0,00 30.000,00Promenade - Bänke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umwelt Natur Klima 60.338,00 21.773,75 -7.978,27 0,00 0,00 0,00 0,00 74.133,48
Das fliegende Seniorenheim 0,00 0,00 -229,02 0,00 5.229,02 0,00 0,00 5.000,00

Stiftungsfonds-Projektrücklagen
Junker-Stiftungsfonds 130.771,40 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 126.471,40
Förderprojekt Wilker Fonds 63.144,76 0,00 0,00 0,00 0,00 17.318,83 0,00 80.463,59
Krapp Stiftungsfonds 7.332,76 5.000,00 -4.800,00 0,00 0,00 350,00 0,00 7.882,76
Saatkörnchen Stiftungsfonds 9.200,00 0,00 -2.750,00 0,00 0,00 280,00 0,00 6.730,00
Schattmann Stiftungsfonds 7.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 8.132,00
Inner Wheel Stiftungsfonds 8.632,17 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 287,77 0,00 5.919,94
Hücobi Stiftungsfonds 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
Kutschera Stiftungsfonds 9.170,00 0,00 -2.842,12 0,00 0,00 1.680,00 0,00 8.007,88
Oltrogge Stiftungsfonds 27.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 27.861,00
Kiso/Mohn/Böllhoff ("professionelle Geschäftsstelle") 420.313,51 1.300,00 0,00 -44.666,70 17.352,86 0,00 0,00 394.299,67
Eckeberg Stiftungsfonds Kinder- und Jugend 15.135,53 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 15.975,53
Stiftungsfonds "Lebensfreude" 1.280,18 3.500,00 -2.565,00 0,00 0,00 140,00 0,00 2.355,18
Stiftungsfonds "Margot Plöhn" 53.305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 53.445,50
Stockmeier Stiftungsfonds 90.000,00 0,00 -12.373,00 0,00 0,00 140,00 0,00 77.767,00
Dr. Werner Efing-Stiftungsfonds 6.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 6.797,00
Dr. Detlef Kuhlmann Stiftungsfonds 2.000,00 0,00 -1.877,00 0,00 0,00 140,00 0,00 263,00

Ideelle Einnahmen durch Aktivitäten
Patenschaftsmodell 33.170,00 22.920,00 0,00 0,00 -56.090,00 0,00 0,00 0,00
Brotkörbchen 886,50 0,00 0,00 0,00 -886,50 0,00 0,00 0,00
Sonstige freie Spenden unterjährig 2.955,01 46.603,95 0,00 0,00 -49.558,96 0,00 0,00 0,00

GEBUNDENE RÜCKLAGE/PROJEKTE 1.424.034,45 170.129,08 -263.940,68 -17.450,08 0,00 30.906,60 -49.400,00 1.294.279,37

ALLGEMEINE GEWINNRÜCKLAGEN 253.807,13 0,00 0,00 14.792,36 0,00 0,00 0,00 268.599,49

RÜCKLAGE FÜR WIEDERBESCHAFFUNG 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

ABSCHREIBUNGEN UND ZUSCHREIBUNGEN
UMSCHICHTUNGSERGEBNISSE INKL.

-26.803,70 0,00 0,00 39.042,05 0,00 0,00 0,00 12.238,35

1.666.037,88 170.129,08 -263.940,68 36.384,33 0,00 30.906,60 -49.400,00 1.590.117,21
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B. KÜNFTIGE EIGENKAPITAL- ODER SPENDENZUGÄNGE AUS NOCH NICHT
ERFÜLLTEN VERMÄCHTNISSEN UND NOCH NICHT ABGEWICKELTEN
ERBSCHAFTEN

2024 2023
€ €

 Erbe Weking 35.000,00 0,00

C. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

2024 2023
€ €

2.000,00 2.000,00

Es handelt sich um eine Rückstellung für Jahresabschlusskosten.

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2024 2023
€ €

5.950,00 6.695,83

Es handelt sich um Beratungskosten.

2. Sonstige Verbindlichkeiten

Mader & Peters
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2024 2023
€ €

Verbindlichkeiten aus übrigen Geschäften 15.684,57 17.411,95
Umsatzsteuer Vorjahr 2.900,18 2.853,61
Lohn- und Kirchensteuer 948,80 983,28

19.533,55 21.248,84

Mader & Peters
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ÜBERSCHUSS- UND MITTELVERWENDUNGSRECHNUNG

I. VERMÖGENSVERWALTUNG

1. Miet- und Pachterträge

2024 2023
€ €

Einnahmen Vermietung langfristig 24.582,73 23.926,34

2. Zinsen und ähnliche Erträge aus Kapital für allgemeine
Stiftungszwecke

2024 2023
€ €

Zinserträge 99.238,10 82.408,91
Zinserträge Wilker Stiftungsfonds 17.647,11 10.511,50
Erträge aus Stückzinsen "Diverse" 5.024,38 0,00
Geldmarktkonto 4.259,39 3.844,15
Erträge Stückzinsen 2.150,90 2.563,70
Sonstige Erträge Vermögensverwaltung 65,50 5.835,19
Abgezogene KapErSt u. Soli 0,00 -45,26
Gezahlte Stückzinsen -3.267,26 -6.708,37
Ausländische Quellensteuer -7.557,41 -5.085,38

117.560,71 93.324,44

3. Gewinne aus dem Abgang von Wertpapieren des
Anlagevermögens

2024 2023
€ €

Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren 54.817,88 85.655,99
Erträge aus dem Abgang von Wertpapieren Wilker
     Stiftungsfonds 32.182,00 174,81

86.999,88 85.830,80

Mader & Peters
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4. Erträge aus Zuschreibungen auf Wertpapiere des
Anlagevermögens

2024 2023
€ €

Zuschreibungen 13.740,62 94.888,43

5. Abschreibungen auf Grundbesitz

2024 2023
€ €

Abschreibungen auf Sachanlagen 13.062,00 7.062,00

6. Grundbesitzausgaben

2024 2023
€ €

Grundstücksaufwendungen 39.937,48 11.102,01

7. Personalkosten

2024 2023
€ €

Umlage Personalaufwand 2.500,00 2.500,00

Mader & Peters
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8. Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des
Anlagevermögens aus Kapital für allgemeine
Stiftungszwecke

2024 2023
€ €

Aufwendungen Abgang Wertpapiere Wilker
     Stiftungsfonds 10.648,71 2.324,15
Aufwendungen Abgang Wertpapiere 9.394,42 171,48

20.043,13 2.495,63

9. Abschreibungen auf Wertpapiere des
Anlagevermögens

2024 2023
€ €

Abschreibung auf Finanzanlagen 41.655,32 58.350,51

10. Sonstigen Ausgaben

2024 2023
€ €

Kosten Wertpapierverwaltung 26.640,08 23.029,25
Kosten Wertpapierverwaltung Wilker 2.479,18 2.360,24
Nebenkosten des Geldverkehrs 557,01 767,33
Rechts- und Beratungskosten 0,00 6.587,95

29.676,27 32.744,77

11. Ergebnis Vermögensverwaltung

2024 2023
€ €

96.009,74 190.303,04

Mader & Peters
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II. IDEELLER BEREICH

1. Spenden

2024 2023
€ €

Erhaltene Spenden / Zuwendungen 170.129,08 284.603,83
Sonderzuweisung aus Erbschaften 0,00 570.500,00

170.129,08 855.103,83

2. Sonstige Erträge

2024 2023
€ €

Sonstige Einnahmen 150,00 0,00

3. Personalkosten Verwaltung

2024 2023
€ €

Löhne und Gehälter 84.149,36 81.787,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen 19.553,05 18.966,23
Aufwandsentschädigungen "Ehrenamt" 694,00 829,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge 270,77 239,46
Abgeführte Lohnsteuer 46,66 57,60
Erstattungen AAG Aufwendungen -275,74 -331,20
Umlage Personalkosten Vermögensverwaltung -2.500,00 -2.500,00
Umlage Personalkosten Zweckbetrieb -3.500,00 -3.500,00
Umlage Personalkosten wirtsch. Geschäftsbetr. -4.500,00 -4.500,00
Umlage Projektförderung Personalkosten -49.400,00 -51.200,00

44.538,10 39.848,09

Mader & Peters
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4. Abschreibungen auf Sachanlagen

2024 2023
€ €

Abschreibungen auf Sachanlagen 699,00 1.567,04

5. Verwaltungskosten

2024 2023
€ €

Repräsentations- und Marketingkosten 12.731,06 20.455,74
Rechts- und Beratungskosten 5.951,96 5.950,00
Bürobedarf, Kosten EDV 4.265,85 3.422,01
Geschenke, Bewirtung, Reisekosten 4.157,67 2.574,44
Versicherungen, Beiträge 3.795,08 3.900,13
Porto, Telefon, Internet 3.319,07 3.769,13
Fortbildungskosten 128,60 0,00

34.349,29 40.071,45

6. Mittelverwendung

2024 2023
€ €

Projektförderung Spendenabflüsse 263.940,68 281.583,84
Projektförderung Personalkosten 49.400,00 51.200,00

313.340,68 332.783,84

7. Ergebnis ideeller Bereich

2024 2023
€ €

-222.647,99 434.245,46

Mader & Peters
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III. ZWECKBETRIEB

1. Umsatzerlöse

2024 2023
€ €

Erlöse "Adventskalender" 36.635,52 37.205,56

2. Materialkosten

2024 2023
€ €

Aufwendungen "Adventskalender" 5.918,90 5.937,04

3. Personalkosten

2024 2023
€ €

Löhne und Gehälter 3.500,00 3.500,00

4. Ergebnis Zweckbetrieb

2024 2023
€ €

27.216,62 27.667,78

Mader & Peters
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IV. WIRTSCHAFTLICHER GESCHÄFTSBETRIEB

Die Umsatzgrenze i. H. v. € 45.000,00 gemäß § 64 Abs. 3 AO wurde im vorliegenden Ge-
schäftsjahr nicht überschritten.

1. Umsatzerlöse

2024 2023
€ €

Einnahmen aus Verwaltung Treuhandstiftungen 15.752,09 17.831,94

2. Personalkosten

2024 2023
€ €

Umlage Personalaufwand 4.500,00 4.500,00

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2024 2023
€ €

Aufwendungen "Golfturnier" und
   für die Verwaltung von Treuhandstiftungen 2.500,90 2.346,46

4. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

2024 2023
€ €

8.751,19 10.985,48

Mader & Peters
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�!�,��()� ��������������������� �/�&'��()�!��)/��! � �/�*����()����+

,�#���������)�! �!�$�������9��)%"�!�������@����&���!�����)�"%�����9����+

��()��!�4()� �!�-�/������!�)/��9.!�4()% �!����� ���$��"��&�!��9.!�
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